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1 AUFGABENSTELLUNG 
 
Die Gemeinde Spraitbach beabsichtigt im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens „Trögle 
VII“ bisher nicht bebaute Teile des Flurstücks 187 im Gewann Zwerch für eine Bebauung 
mit Einfamilienhäusern zu entwickeln. Der Standort liegt an der Nahtstelle zwischen 
vorhandenen Siedlungsstrukturen und landwirtschaftlich genutzten Flächen. Südlich und 
östlich der überplanten Bereiche schließen sich Ackerflächen an.  Im Westen bildet die 
Zimmerbacher Straße den Abschluss des Plangebiets. 
 
Im Rahmen einer Übersichtsbegehung soll geprüft werden, ob gegebenenfalls Verbotstat-
bestände nach § 44 BNatSchG bei der weiteren Planung zu berücksichtigen sind.  
 
 

 
2 LAGE UND ABGRENZUNG DES UNTERSUCHUNGSGEBIETS  

 
Das Plangebiet befindet sich am südöstlichen Ortsrand von Spraitbach und grenzt an die 
bestehende Wohnbebauung des Baugebiets „Trögle VI“ am Bernhardusweg an.  Die Fläche 
des Bebauungsplans umfasst ca. 1.66 ha. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abb. 1    Luftbild mit Abgrenzung Planbereich 

                                 Auszug Daten- und Kartendienst der LUBW (RIPS) 
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Abb. 2   Auszug Entwurf Bebauungsplan Büro VTG Straub -  Stand März 2022 
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3 BESTAND UND NUTZUNG  
 

Die gesamte Fläche des Gebiets wird derzeit intensiv landwirtschaftlich genutzt und liegt im 
Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald (Schutzgebiets-Nr. 5) 
 

 
Abb. 3   Schutzgebiete  

                                 Auszug Daten- und Kartendienst der LUBW (RIPS) 
 
 

FFH-Gebiete, Vogelschutzgebiete und besonders geschützte Biotope nach § 32 
NatSchG sind von der Planung nicht betroffen. 

Eine besondere Verantwortung der Gemeinde Spraitbach nach dem Zielarten-
konzept liegt beim Schutz von Stillgewässern, mittlerem Grünland und naturnahen 
Quellen. Diese Habitatstrukturen sind von der Planung nicht betroffen. 
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Abb.4   Lage der B-Planfläche am Rande des bestehenden Neubaugebiets 
 
 

 
 
Abb.5   Südliche Grenze des Plangebiets 
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Abb. 6   Begrenzung durch die Zimmerbacher Straße am westlichen Rand  
             des geplantem Baugebiets 
 
 

 
 
Abb. 7   Intensive landwirtschaftliche Nutzung (Futterbau) 
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4 RECHTLICHE GRUNDLAGEN  -  ARTENSCHUTZRECHT 
 

Die zentrale Vorschrift für den Artenschutz findet sich im § 44 BNatSchG. Hier sind für 
besonders und streng geschützte Tier- und Pflanzenarten unterschiedliche Verbots-
tatbestände definiert. Danach ist es verboten: 
 
1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, 

zu verletzen, zu töten oder ihre Entwicklungsformen, Nist-, Brut-, Wohn- oder 
Zufluchtsstätten der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 
 

2. wild lebenden Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten 
während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderzeiten 
erheblich zu stören;  eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der 
Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert, 

 
3. Fortpflanzungs- und Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten 

Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 
 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen 
aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. 

 
 
Artenschutzrechtlich beachtlich sind Veränderungen, die dazu führen können, dass die 
betroffenen Arten keine ausreichenden Ersatzhabitate finden, so dass der Verlust einzelner 
oder mehrerer Fortpflanzungs- und Ruhestätten zu einem deutlichen Rückgang dieser Art 
führt. Dies ist vor allem der Fall, wenn Mangelhabitate betroffen sind.  
Dazu zählen u. a. Altbaumbestände mit besiedelbaren Höhlen und Spalten, spaltenreiche 
Gebäudefassaden, offene Dachböden, besonnte Natursteinmauern. 
 
Eine Betroffenheit dieser Habitate führt ohne vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen in der 
Regel zum Verstoß gegen das Verbot der Beseitigung von Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten.  
 
 
 

5 METHODIK  -  HABITATPOTENZIALANALYSE 
 
Eine Erfassung potenzieller Habitatstrukturen für artenschutzrechtlich relevante Arten-
gruppen bzw. Tierarten erfolgte bei einer Übersichtsbegehung am 18. März 2020. 
 
Der Schwerpunkt zur Erfassung der Habitatpotenziale lag dabei auf Gehölzstrukturen, die 
insbesondere für Vogel- und Fledermausarten relevant sein können. Artenschutzfachlich 
von besonderer Bedeutung haben dabei Altbaumbestände (Relevanz für Fledermäuse, 
Vögel, Holzkäfer).  
 
Ergänzend hierzu wurde auf Trockenstandorte / Sonnenplätze geachtet, die sich als 
geeignete Lebensräume für Reptilien eignen. 
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6 ERGEBNISSE   -  HABITATPOTENZIALANALYSE 
 
100 % der Fläche unterliegen einer intensiven landwirtschaftlichen Nutzung. Altbaum-
bestände sind nicht vorhanden, Ackerrandstreifen fehlen. Die landwirtschaftlichen Wege-
flächen sind befestigt.  
 
Aufgrund der vorliegenden Habitatstrukturen ist ein Vorkommen geschützter und 
gefährdeter Brutvogelarten nicht gegeben. Die Ausnahme hierzu bildet das mögliche 
Vorkommen von Feldlerchen. Die vorhandenen intensiv landwirtschaftlich genutzten 
Flächen stellen potenzielle Brutareale dieser Vogelart dar. Bezogen auf die momentan 
vorliegende Bewirtschaftung der Eingriffsfläche als Anbaufläche für Ackerfutter (Ansaat von 
Ackerflächen mit anschließender mehrjähriger Nutzung) ist ein Vorkommen von 
Feldlerchen auf der Restfläche des Flurstücks 187 nicht wahrscheinlich. Die tatsächliche 
Nutzung der Brutareale war nicht Gegenstand der Erfassung. Dies ist nur durch eine 
Einzeluntersuchung feststellbar. 
 
Durch fehlende Baumbestände ist ein Vorkommen von baumhöhlenbewohnenden Vogel-
und Fledermausarten, holzbewohnenden Käferarten, sowie der Haselmaus auszu-
schließen.  
 
Bedingt durch den Mangel an geeigneten Kleinstrukturen und der intensiven Ackernutzung 
sind die Lebensraumbedingungen für Reptilien / Eidechsen ungünstig. Ein Vorkommen 
dieser Tierarten ist ebenfalls auszuschließen. 
 
Ein Vorkommen geschützter oder gefährdeter Pflanzenarten ist nicht gegeben. 
 
 

   

7 KONFLIKTANALYSE 
 
§ 7 BNatSchG definiert, welche Tier- und Pflanzenarten besonders (Abs.2 Nr. 13) bzw. 
streng (Abs. 2 Nr. 14) geschützt sind. 
 
Die Habitatpotenzialanalyse hat ergeben, dass artenschutzrechtliche Konflikte in Bezug auf 
Tier- und Pflanzenarten auszuschließen sind.    
 
Die Ausnahme hierzu besteht im möglichen Vorkommen von Feldlerchen. Dies ist auf 
Grund der vorliegenden Nutzung der vorhandenen Habitatstruktur „Ackerfläche“ 
durch Anbau von Ackerfutter nicht gegeben. Sollte die Erschließung des Baugebiets 
nicht zeitnah erfolgen und sich währenddessen die Nutzung der landwirtschaftlichen 
Fläche ändern (z. B. Anbau von Getreide), kann die Habitateignung für Feldlerchen 
nicht ausgeschlossen werden. Daher werden vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen 
für Lerchen notwendig. 
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8 MASSNAHMEN ZUR VERMEIDUNG VON VERBOTSTATBESTÄNDEN 
 
Eine Festlegung von vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) sieht 
folgendes vor: 
 
 
„Auf Teilbereichen des Flurstücks 296 der Gemarkung Spraitbach-Vorderlintal  
(s. Anhang 1) wird folgende Bewirtschaftungsweise vorgeschrieben: 
 
1. Die vorhandene Wiesenfläche ist auf 6.737 m² zu extensivieren. 

Vorgaben siehe unter Anhang 2 
 

2. Auf der angrenzenden Ackerfläche sind auf 3.121 m² ein Buntbrache- und ein 
Schwarzbrachestreifen anzulegen. 
Vorgaben siehe unter Anhang 2. 

 
Diese Maßnahmen wurden in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde des  
Landratsamtes Ostalbkreis festgelegt. 
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ANHANG 1:     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 1:  Luftbild mit Begrenzung der Ausgleichsflächen  

              (GRUNDLAGE LUBW KARTENDIENST) 
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ANHANG 2:     
 
Vorgaben zur Flächenbewirtschaftung (Landratsamt Ostalbkreis) 
 
 

Extensivgrünland 

 wenn der Pflanzenbestand zu artenarm ist, muss autochtones Saatgut an  
verschiedenen mindestens 20 m² großen Flächen eingebracht werden; vor der  

      Ansaat ist die alte Grasnarbe zu entfernen oder durch Bodenbearbeitung für die      
       Einsaat vorzubereiten 
 keine Düngung 
 keine Bodenbearbeitung 
 keine Pflanzenschutzmittel 
 zweimalige Mahd mit Abfuhr des Mähguts, dabei 1. Schnitt zwischen 20. 05. und 15. 

06., 2. Schnitt nach 15. 08. 
 Nachweide oder ein dritter Schnitt sind erwünscht, wenn der Aufwuchs im Herbst  

wieder stark genug ist 

 

Buntbrache 

 Ansaat der Mischung „Blühstreifen für Feldlerchen niedrig“ Rezeptur 143275 der  
Firma Rieger-Hofmann nach Vorgabe der Saatgutfirma 

 in den ungeraden Jahren wird die westliche Hälfte, in den geraden Jahren die östliche  
Hälfte des Streifens zwischen 10. Februar und 10. März gemäht und das Mähgut  
entfernt 

 keine Düngung 
 keine Pflanzenschutzmittel 
 sobald der Bestand zu dicht wird, muss wieder neu eingesät werden; wahrscheinlich  

alle 5 Jahre; dies ist mit den UNB abzustimmen 

 

Schwarzbrache 

 Bodenbearbeitung mindestens einmal jährlich (üblicherweise mit dem angrenzenden  
Acker zusammen) 

 keine Düngung 
 keine Pflanzenschutzmittel 
 keine Einsaat 

 
 
 
 
 
 
 


